
 
Projektbewertung mit Begründung „Konzepterstellung zur Bürgerbeteiligung“ 
 
Bewertungskriterien 

 
Punkte 

    

 
Das Projekt  

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

Gewichtungsf
aktor 

Punkte 
Vorstand 

Leistet ein Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
keine = 0,  bis zu 1 = 1, 1 bis zu 2 = 2, mehr als 2 = 3 
 
Mit dem Projekt wird eine Vollzeitstelle geschaffen, 

die sich umfassend mit dem Thema Beteiligung 

beschäftigen wird.  

  

 x   1 1 

Leistet ein Beitrag zum Erreichen der Ziele des 
Kernthemas 
kein = 0, gering = 1, mittel = 2, hoch = 3 
 
Die Bürgerbeteiligung ist ein wichtiges Instrument 

der Stadtentwicklung und trifft insbesondere mit dem 

Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche die 

Leitaussagen des Kernthemas: „Die Entwicklung der 
Städte und Dörfer soll nicht auf dem Stand von heute 

stehen bleiben. Alle Bereiche der Daseinsvorsorge 

sollen auf die Zukunft ausgereichtet werden: 

Einheimische und Touristen werden dabei eine 

optimierte Auslastung der Infrastrukturen 

sicherstellen.“ (vgl. S. 51 IES).  
Kinder und Jugendliche werden im Rahmen der 

Erarbeitung eines Bürgerbeteiligungskonzepts 

gezielt angesprochen und nach ihren Wünschen und 

Bedürfnissen gefragt. Sie sollen bereits früh 

sensibilisiert und an kommunalen Entscheidungen 

beteiligt werden. Sie sind die Zukunft und sollen 

Einfluss nehmen auf die Entwicklungen der Stadt 

Schleswig, z.B. wenn es um die Schaffung von 

Infrastrukturen geht. Genauso richtet sich das 

Projekt aber auch an die erwachsene 

Stadtbevölkerung, die sozial benachteiligt sein kann 

und an Besucher der Stadt (Pendler, Touristen).  
 
  

   x 5 15 

Hat eine innovative und modellhafte Bedeutung  
keine = 0, lokale = 1, regionsweite = 2, landesweite = 3 
 
Projekte zum Thema Bürgerbeteiligung sind neu in 
der AktivRegion Schlei-Ostsee. Auch wenn das zu 
erarbeitende Konzept zur Bürgerbeteiligung 
zunächst auf die Stadt Schleswig ausgerichtet sein 
wird, lassen sich doch thematische 
Überschneidungen auf andere Kommunen der 
Region übertragen. Im besten Falle wird die Idee des 
Konzepts durch Sensibilisierung in andere 
Kommunen, Organisationen oder Institutionen 
außerhalb der Region weitergetragen.   
  

  x  3 6 



Leistet einen Beitrag zur Identitätsbildung (Region) 
trifft nicht zu = 0, trifft wenig zu = 1, trifft zu =2, trifft voll zu = 3 
 
Die Identitätsbildung der Region Schlei-Ostsee ist 

nicht Gegenstand des Projektes. 

  

x    2 0 

Förderung der Gleichstellung, Inklusion,  
Minderheiten, Nicht-Diskriminierung 
keine =0, gering = 1, mittel = 2, hoch = 3  
 
Aufgrund der Multi-Dimensionalität des 
Tätigkeitsfeldes wird eine qualifizierte Fachkraft 
eingestellt, die mit Schleswiger Einwohnern 
verschiedener sozialer Schichten und verschiedenen 
Alters in Kontakt tritt. Niedrigschwellige 
Beteiligungsangebote für das Erreichen sozial 
Benachteiligter sollen ausdrücklich im Rahmen des 
Projekts erarbeitet werden. Dabei soll die Beteiligung 
im unmittelbaren Lebensumfeld der Bürger 
stattfinden.  
  

   x 2 6 

Regionale / strukturwirksame Wirkung des Projektes 
keine = 0, teilregionale = 1, regionsweit = 2,  landesweit = 3 
 
Das Projekt hat Modellcharakter, insbesondere für 

die kommunalen Einheiten in der Region, die sich 

ebenfalls mit Bürgerbeteiligung beschäftigen oder 

beschäftigt haben. Die Schaffung der Stelle und das 

Konzept wirken indirekt auch in den Tourismus 

hinein, eine hohe Wirkung ist zu erwarten. Zunächst 

bleibt diese jedoch teilregional.  
 
  

 x   3 3 

Entfaltet eine schleiuferübergreifende Wirkung 
keine = 0, geringe = 1, mittel = 2, hoch  = 3 
 
Mit Einbezug des Stadtteils Friedrichberg und 

aufgrund der Bedeutung des Projekts insgesamt ist 

von einer geringen Wirkung auszugehen.  

  

 x   3 3 

Leistet einen Beitrag zum Erhalt oder zur  
Inwertsetzung des kulturellen Erbes 
keinen = 0, geringen = 1, mittel = 2, hoch  = 3 
 
Das Projekt leistet keinen Beitrag zum kulturellen 

Erbe im Sinne der Strategie. 

  

x    2 0 

Wirkt mit anderen LEADER-Projekten zusammen 
kein = 0, gering = 1, mittel = 2, hoch = 3 
 
Das Projekt ergänzt folgende LEADER-Projekte: 

 
Freiraumkonzept Nordwall 
Stadt Schleswig – Erbe der Wikinger (in 
Vorbereitung)  
Wohnplattform Kreis SL-FL + NF 

(Kooperationsprojekt) 
Sportentwicklungsplanung Schleswig  

  x  2 4 



Regionsweite Tagesgästebefragung 
Grenzen des Wachstums 
Machbarkeitsstudie Schwimmhalle 
 
Aus der GAK: 
Zahlreiche Ortskernentwicklungskonzepte  
 
Die Wirkung mit den genannten Projekten wird als 
mittel eingeschätzt. 
  
Effektive Einsparung von CO2 
keine = 0, bis zu 20 % = 1, über 20 bis zu 50 % = 2,  
mehr als 50 % = 3 
 
Nicht Ziel des Projektes 
  

x    1 0 

Reduzierung des Primärenergiebedarfes  
(der fossilen Energie) 
keine = 0, bis zu 50 % = 1 , über 50 bis zu 80% = 2,  
mehr als 80 % = 3 
 
 Nicht Ziel des Projektes. 
  

x    1 0 

Etablierung von Wertschöpfungsketten,  
Anzahl der Partner 
keine = 0, bis zu 2 = 1, über 2 bis zu 4 = 2, mehr als 4 = 3 
 
Nicht Ziel des Projektes. 
  

x    2 0 

Zusätzlicher Umsatz durch das Projekt 
kein = 0 , bis zu 5 % = 1, über 5 bis zu 8 % = 2,  
über 8 bis zu 10 % = 3 
 
Nicht Ziel des Projektes. 
  

x    1 0 

Anzahl der beteiligten Kommunen / Institutionen  
1 = 0 Punkte, 3 = 1 Punkt, 5 = 2 Punkte, 10 = 3 Punkte 
 
2 Bürgervereine (Schleswig und Friedrichsberg), 1 
Mehrgenerationenhaus, 9 Vereine und Verbände im 
sozialen Bereich, darunter 2 Familienzentren, 4 
Vereine und Verbände im Jugendbereich, Schulen 
und Kitas sowie weitere diverse Sportvereine (>10).  
  

   x 3 9 

Trägt zur Bürger- und Akteursbeteiligung bei 
kein = 0, gering = 1, mittel = 2, hoch = 3 
 
 
Ist konkretes Ziel des Projektes.   
  

   x 1 3 

Anzahl der erreichten Akteure / Multiplikatoren (bei 
Qualifizierung) 
keine = 0 Punkte, 5 Personen = 1 Punkt,  
10 Personen = 2 Punkte, 20 Personen = 3 Punkte 
 
Es handelt sich nicht um eine 

Qualifizierungsmaßnahme. Solche können jedoch 

Folge des Projektes werden. 

  

x    1 0 

 
Zusatzpunkte – entfällt -  

      



bereitet ein Projekt mit landesweiter Bedeutung, eine 
Förderung aus anderen EU-Programmen vor 
nein = 0, bis zu 120.000 EUR Zuschuss = 1,  
über 120.000 bis zu 150.000 EUR Zuschuss = 2,  
mehr als 150.000 EUR Zuschuss = 3 
  

    2  

 
Mindestpunktzahl: 35 
Maximalpunktzahl: 99 (ohne Zusatzpunkte)  

 
Summe 

 
50   

 
 
 
 
 


